
womit unterstrichen werden soll, daß die behördlichen 
Stellen noch stärker als bisher daran arbeiten sollen, 
daß die Kapazität der Handwerksbetriebe möglichst voll 
ausgenutzt wird.

Im § 3 werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 
Im Absatz 1 an Stelle des Wortes „Arbeiten" zu setzen 
„Arbeit" und dann im gleichen Satz hinter „oder“ das 
Wort „durch" einzufügen, weil damit stilistisch einwand
frei klar wird, was gemeint ist. Im Absatz 2 des § 3 
wird vorgeschlagen, die Worte „und die Vollendung des
22. Lebensjahres" zu streichen, weil offensichtlich diese 
Formulierung Anlaß zu Irrtümern geben könnte und 
es notwendig ist, Näheres darüber in den Durchfüh
rungsbestimmungen zu sagen.

Im § 8 wird vorgeschlagen, hinter „ist" die Worte 
„in gleicher Weise" einzufügen.

Zum § 9 möchte ich eine kurze Bemerkung machen. 
Es wurde im Ausschuß darüber diskutiert, ob man aus
führlicher auf die Lehrlingsausbildung eingehen solle. 
Der Ausschuß kam einstimmig zu der Meinung, daß es 
zweckmäßig ist, diese Frage in den Ausführungs- und 
Durchführungsbestimmungen zu behandeln.

Im § 10 wird vorgeschlagen, im Absatz 1 die letzten 
beiden Sätze herauszunehmen und sie als neuen, dritten 
Absatz des § 10 zu setzen. Der besseren Verständlich
keit wegen schlägt der Ausschuß vor, im Absatz 2 hinter 
„Handwerksgenossenschaften“ einzufügen „(Einkaufs
und Liefergenossenschaften)".

Eine weitere Änderung wird in § 11 vorgeschlagen, 
und zwar im Absatz 4 das Wort „angemessen“ zu strei
chen, weil es nach Meinung des Ausschusses besser ist, 
wenn man sagt: „Bei der Vergebung von öffentlichen
Aufträgen.....................sind die Handwerksgenossenschaften
zu berücksichtigen."

Im § 12 sind ebenfalls zwei stilistische Änderungen: 
unter a) anstatt „zusammengeschlossenen" zu setzen 
„angeschlossenen“ und unter c) hinter dem Wort „Be
triebe" hinzuzufügen „und bei Aufnahme von Krediten“, 
weil in dieser Aufzählung hinsichtlich der Aufgaben der 
Handwerksgenossenschaften diese Frage der Hilfestel
lung und Hilfeleistung bei der Aufnahme von Krediten 
nicht behandelt war.

Im § 14 Absatz 1 wird folgende neue Formulierung 
unter b) vorgeschlagen:

b) die im Handwerk und in der Kleinindustrie selb
ständigen natürlichen Personen, deren Gewerbe
betriebe nicht mehr als 10 Personen beschäfti
gen; in der Saison darf bei Maurer- und Zimme
rerbetrieben die Höchetzahl der insgesamt Be
schäftigten 20, bei Straßenbauer-, Dachdecker
und Malerbetrieben 15 nicht überschreiten."

Wir sind der Meinung, daß dadurch der Inhalt klarer 
und übersichtlicher wird. Deshalb wurde diese Ände
rung vorgeschlagen.

Im § 16 wird vorgeschlagen, in der 1. Zeile an Stelle 
des Wortes „zur" „der“ zu setzen, weil damit der Sinn 
klarer zum Ausdruck kommt.

Im § 19 wird empfohlen, in Absatz 2 eine Änderung 
insofern vorzunehmen, als der Vorschlag für den Präsi
denten der Landeshandwerkskammer nicht von dem „für 
die Leitung der Industrie zuständigen Minister“ im 
Lande erfolgt, sondern von dem Kammervorstand, der 
den Vorschlag für den Präsidenten der Landeshand
werkekammer der Landesregierung unterbreiten soll.

Eine weitere Änderung ist im § 21 vorgesehen, und 
zwar ist an Stelle des Wortes „aufgelösten" das Wort 
„früheren“ zu setzen, weil dadurch klarer und stärker 
zum Ausdruck gebracht wird, daß diese Innungen in der

Deutschen Demokratischen Republik seit längerer Zeit 
nicht mehr existieren.

Eine weitere Änderung schlägt der Ausschuß im § 23 
vor. An Stelle des Satzes „Die Vertreter des Hand
werks werden von den Obermeistern der Berufsgrup
pen des Kreises in unmittelbarer geheimer Wahl ge
wählt, die Vertreter des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes und der öffentlichen Verwaltung von der 
Kreisorganisation bzw. vom Kreisrat benannt." ist zu 
setzen: „Die Vertreter des Handwerks werden von den 
Obermeistern der Berufsgruppen des Kreises in unmit
telbarer geheimer Wahl gewählt, die Vertreter des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes werden von der 
Kreisorganisation, die der öffentlichen Verwaltung vom 
Kreisrat benannt." Damit ist die Formulierung etwas 
klarer und wird auch für die Beteiligten verständlicher 
werden.

Im § 24 ist vorgesehen, in Absatz 1 die Worte „nach 
Maßgabe" bis „Haushaltsplanes" zu streichen und in Ab
satz 2 hinter dem Wort „Landesregierung" einzufügen: 
„im Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes“.

Im § 25 sind in der zweiten Zeile die Worte „gilt die“ 
zu streichen; dafür ist zu setzen: „ist eine“. Man kann 
nicht in einem Gesetz eine Wahlordnung anziehen, die 
noch nicht erlassen ist. Deswegen ist es zweckmäßig, 
die Formulierung zu nehmen: „ i s t  e i n e  Wahlordnung 
für die Handwerkskammern der Deutschen Demokrati
schen Republik zu e r l a s s e n " .

Es wird weiter vorgescfa'lagen, den bisherigen Ab
schnitt IV als Abschnitt V weiterzuführen und einen 
neuen Abschnitt IV einzufügen unter der Überschrift: 
„Anerkennung handwerklicher Leistungen“, mit folgen
dem neuen § 27:

Für hochwertige Erzeugnisse des Handwerks, die 
von besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind, wird das Gütezeichen verliehen.

Wir schlagen vor, daß der bisherige § 27 § 28 wird und 
ebenso die weiteren Paragraphen nachrücken.

Im neuen § 30, dem bisherigen § 29, wird vorgeschla
gen, den letzten Halbsatz zu streichen, so daß dieser 
Paragraph lautet:

Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz er
läßt der Minister für Industrie der Deutschen Demo
kratischen Republik.

Diese Änderungen wurden vom Wirtschaftsauschuß 
einstimmig angenommen, und wir bitten, sie bei der 
Beratung zu berücksichtigen und ihnen ebenfalls die 
Zustimmung zu geben.

(Beifall)

Präsident Dieckmann:
Ich möchte zu dem Bericht des Berichterstatters noch 

mitteilen, daß einige kleine Unebenheiten, die in 
den Vorlagen noch nicht beseitigt worden sind, besei
tigt werden müssen. So heißt es z. B. im § 12 unter a): 
„Entwicklung der Produktionstätigkeit der in ihr zu
sammengeschlossenen Betriebe,". Nach der Drucksache 
Nr. 111 soll statt „zusammengeschlossenen Betriebe" 
gesetzt werden „angeschlossenen Betriebe". Es muß 
dann heißen: „der i h n e n  angeschlossenen Betriebe". 
Ich bitte den Herrn Berichterstatter, das zu kontrollieren.

Weiter muß es in der Vorlage Drucksache Nr. 111 
auf der zweiten Seite richtig heißen: „Im § 12 c) ist 
hinter dem Wort .Betriebe’ das Komma zu streichen 
und a n z u f ü g e n :  ,und bei Aufnahme von Krediten’.“ 
Derartige letzte Unebenheiten müssen aus der Gesetzes
vorlage noch beseitigt werden.

Wir treten nunmehr in die Aussprache ein. Ich habe 
die Rednerliste vorhin bekanntgegeben. Es liegt eine
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